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Wenn der Herbst in den Winter übergeht und die Nächte 

kälter werden, ist es Zeit, sich nicht nur selbst warm einzupa-

cken, sondern auch an die Balkonpfl anzen zu denken. Denn 

während wir uns drinnen aufwärmen, sind viele Kübel- und 

Topfpfl anzen draußen Frost, Wind und Nässe ausgesetzt.

Nicht jede Pfl anze kommt gut mit Kälte klar. Besonders emp-

fi ndlich sind mediterrane Arten wie Oleander oder Zitronen-

bäumchen, aber auch viele Kräuter, Fuchsien oder Geranien. 

Diese sollten Sie entweder ins Haus holen oder gut vor der 

Witterung schützen. Am besten überwintern sie in einem 

kühlen, aber hellen Raum, in der Wohnung oder im Kel-

ler. Wichtig: Während der Winterruhe brauchen sie kaum 

Wasser und keine Düngung, aber regelmäßige Kontrolle auf 

Schimmel oder Schädlinge.

Für alle Pfl anzen, die draußen bleiben, gibt es einfache 

Tricks, um sie winterfest zu machen. Umwickeln Sie Töpfe 

mit Vlies, Jutesäcken oder Luftpolsterfolie – das isoliert und 

schützt die Wurzeln. Stellen Sie die Gefäße auf Holzlatten, 

damit keine Kälte von unten eindringt. Mehrere Pfl anzen 

eng beieinander aufzustellen, schützt zusätzlich vor eisigem 

Wind. Auf die Erde können Sie eine Schicht aus Laub oder 

Reisig geben – das wirkt wie eine natürliche Decke.

Ein besonders schöner Nebeneffekt: Ein liebevoll vorbe-

reiteter Winterbalkon mit Tannengrün, Lichterkette und ein 

paar winterharten Pflanzen sieht auch in der kalten Jahres-

zeit gemütlich aus. Und wenn Sie noch ein kleines Vogel-

häuschen aufstellen, wird Ihr Balkon vielleicht sogar zum 

Treffpunkt für gefiederte Wintergäste.

So machen Sie Ihren Balkon 
winterfest – und Ihre 
�2�ƒ���C�P�\�G�P���I�N�Ø�E�M�N�K�E�J



Schippen, streuen, saubermachen
Reminder zum Winter- und Putzdienst
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Nun sinken die Temperaturen wieder und da-

mit steigt die Wahrscheinlichkeit für eisglatte 

und verschneite Wege. In Ihrem Mietvertrag 

ist genau geregelt, ob und wann Sie für den 

Winterdienst und Putzarbeiten im Treppenhaus 

zuständig sind. Bitte führen Sie diese Arbeiten 

zuverlässig durch, damit es nicht zu Unfällen 

kommt. Schlimmstenfalls müssten Sie sonst da-

für haften.

Wann?

An Wochentagen muss der Winterdienst um 

7 Uhr morgens, an Sonn- und Feiertagen um 

8:30 Uhr erledigt sein. Diese Räum- und Streu-

pflicht endet in Ulm um 20:30 Uhr. 

Die Bürgerdienste der Stadt Ulm weisen dar-

auf hin: „Gestreut werden dürfen nur Sand, 

Splitt oder andere wirksame, aber umwelt-

verträgliche Stoffe. Auftausalze sind nur aus-

nahmsweise an Gefällstrecken und Treppen 

gestattet, dabei sollte unbedingt darauf ge-

achtet werden, dass der Einsatz solcher Mittel 

auf ein Mindestmaß beschränkt bleibt.“

Wie oft?

Je nach Witterungsbedingungen muss man 

mehrmals am Tag ran: Bei Glatteis muss sofort 

gestreut werden, bei Dauerschneefall in regel-

mäßigen Abständen

Wie?

Die Gehwege entlang der Grundstücksgrenze 

müssen auf 1,50 Meter Breite von Schnee und 

Eis befreit werden – sodass zwei Menschen 

nebeneinander gehen können. Grundstücks-

wege zum Hauseingang, zu den Mülltonnen 

oder den Garagen sollten einen halben Meter 

schnee- und eisfrei sein.

Warum?

Denken Sie daran, dass auch ältere und kör-

perlich beeinträchtigte Menschen auf den We-

gen gehen. Sie sind besonders gefährdet, sich 

schlimm zu verletzen, wenn sie ausrutschen. 

Kommt es tatsächlich zu einem Unfall, weil 

der Winterdienst nicht entsprechend ausge-

führt wurde, muss der Streupflichtige für den 

entstandenen Schaden aufkommen.

Wo noch?

Auch die Reinigung des Hausflurs und der 

Treppen gehört bei Bedarf mit zum Winter-

dienst. Denn auf nassen Böden und Treppen 

besteht ebenfalls Rutschgefahr.

In vielen Wohnanlagen wird der Räum- und 

Streudienst und die Hausreinigung bereits 

durch ihre Dienstleistungsunternehmen über-

nommen. Wenn sie sich nicht sicher sind, kön-

nen sie sich gerne bei der für sie zuständigen 

Objektbetreuerin oder ihrem Objektbetreuer 

informieren.



Scannen Sie den 

QR-Cod, um die 

Berichte zu lesen!

Eine Anleitung zur 

Registrierung fi nden Sie hier: 
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UWS GESCHÄFTS- UND
NACHHALTIGKEITSBERICHT
Haben Sie schon unseren Nachhaltigkeitsbericht und Geschäftsbericht 2024 entdeckt? Darin 

erfahren Sie nicht nur spannende Zahlen und Fakten, sondern auch, wie wir uns für mehr 

Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Lebensqualität in unseren Quartieren einsetzen.

Ob neue Projekte, Einblicke in unsere Unternehmensentwicklung oder konkrete Maßnah-

men, die wir bereits umgesetzt haben – alle Informationen zu diesem Jahr haben wir für Sie 

übersichtlich zusammengestellt. 

Werfen Sie gerne einen Blick hinein – es lohnt sich!

Haben Sie sich schon für unsere Mieter-App „UWS on-

line“ registriert? Wenn nicht, dann verpassen Sie die wohl 

einfachste Art, mit uns in Kontakt zu bleiben. Mit nur we-

nigen Klicks haben Sie alle wichtigen Informationen rund 

um Ihr Zuhause immer griffbereit – egal ob auf dem Smart-

phone, Tablet oder PC. Die App ist modern gestaltet, leicht 

verständlich und macht es Ihnen besonders bequem. 

Ihre Anliegen können Sie direkt eingeben und sofort an uns 

weiterleiten, ohne Umwege und jederzeit, auch unterwegs. 

Durch die übersichtliche Struktur und die optimierte Darstel-

lung für mobile Geräte fi nden Sie sich spielend leicht zurecht. 

Alles, was Sie dafür tun 

müssen, ist die App he-

runterzuladen und sich 

kurz zu registrieren – und 

schon genießen Sie den 

vollen Komfort unseres di-

gitalen Services.

„UWS online“ – so easy
Unsere App und das Kundenportal sind jetzt 

noch nutzerfreundlicher. 


